
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

§ 9 Sbg. HG
 Sbg. HG - Salzburger Höhlengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.10.2024

Meldepflicht

 

§ 9

 

Werden bedeutende, bisher noch unbekannte Höhlen oder Teile von solchen entdeckt, hat der Entdecker diese der

Behörde ohne unnötige Verzögerung zu melden.
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